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6. Wer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
außerordentliche politische, wirtschaftliche, propagan
distische oder sonstige Unterstützung gewährt hat oder 
wer aus dieser Zusammenarbeit für sich oder andere 
erheblichen Nutzen gezogen hat.

7. Wer in der Gestapo, dem SD, der SS, der Geheimen 
Feld- oder Grenzpolizei für die nationalsozialistische Ge
waltherrschaft aktiv tätig war.

8. Wer sich in einem Konzentrations-, Arbeits-, Inter
nierungslager, in einer Heil- oder Pflegeanstalt an Tötun
gen, Folterungen oder sonstigen Grausamkeiten in irgend
einer Form beteiligt hat.

9. Wer aus Eigennutz oder Gewinnsucht aktiv mit der 
Gestapo, dem SD, der SS oder mit ähnlichen Organisa
tionen zusammengearbeitet hat, indem er Gegner der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft denunzierte oder 
sonst zu ihrer Verfolgung beitrug.

10. Jedes Mitglied des Oberkommandos der deutschen 
Wehrmacht, als solches gekennzeichnet.

11. In Abschnitt 1 des Anhangs „A" ist ein Verzeich
nis der Personengruppen enthalten, welche in Anbetracht 
der ihnen zur Last gelegten Verbrechen, wie sie in den 
Ziffern 1 bis 10 dieses Artikels näher bezeichnet sind, 
und in Anbetracht der von ihnen besetzten Stellen sorg
fältig zu prüfen sind, und welche, falls die Ergebnisse 
der Untersuchung eine Anklage notwendig machen, als 
Hauptschuldige vor ein Gericht zu stellen und im Falle 
der Schuld zu bestrafen sind.

Artikel III 
B e l a s t e t e

A .  A k t i v i s t e n .
I. Aktivist ist:
1. Wer durch seine Stellung oder Tätigkeit die natio

nalsozialistische Gewaltherrschaft wesentlich gefördert 
hats

2. Wer seine Stellung, seinen Einfluß und seine Be
ziehungen zur Ausübung von Zwang, Drohung, Gewalt
tätigkeiten, Unterdrückung oder sonst imgerechten Maß
nahmen ausgenutzt hat;

3. Wer sich als überzeugter Anhänger der national
sozialistischen Gewaltherrschaft, insbesondere ihrer 
Rassenlehre, offen bekannt hat.

II. Aktivist ist insbesondere, soweit er nicht Haupt
schuldiger ist:

1. Wer durch Wort oder Tat, insbesondere öffentlich 
durch Reden oder Schriften oder freiwillige Zuwendun
gen aus eigenem oder fremdem Vermögen oder -durch 
Einsetzen seines persönlichen Ansehens oder seiner 
Machtstellung im politischen, wirtschaftlichen oder kul
turellen Leben wesentlich zur Begründung, Stärkung und 
Erhaltung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
beigetragen hat;

2. Wer durch nationalsozialistische Lehre oder Er
ziehung die Jugend an Geist und Seele vergiftet hat;

3. Wer zur Stärkung der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft unter Mißachtung anerkannter sittlicher Grund
sätze das Familien- und Eheleben untergraben hat;

4. Wer im Dienste des Nationalsozialismus ungesetz
licherweise in die Rechtspflege eingegriffen oder sein 
Amt als Richter oder Staatsanwalt politisch mißbraucht 
hat;

5. Wer im Dienste des Nationalsozialismus hetzerisch 
oder gewalttätig gegen Kirchen, Religionsgemeinschaften 
oder weltanschauliche Vereinigungen auf getreten istj -

6. Wer im Dienste des Nationalsozialismus Werte der 
Kunst oder Wissenschaft verhöhnt, beschädigt oder zer
stört hat;

7. Wer sich führend oder aktiv an der Zerschlagung 
der Gewerkschaften, der Unterdrückung der Arbeiter
schaft und der mißbräuchlichen Verwendung der Gewerk
schaftsvermögen beteiligt hat;

8. Wer als Provokateur, Spitzel oder Denunziant die 
Einleitung eines Verfahrens zum Schaden eines anderen 
wegen seiner Rasse, Religion oder seiner politischen 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder wegen 
Zuwiderhandlungen gegen nationalsozialistische Anord
nungen herbeigeführt oder herbeizuführen versucht hat;

9. Wer seine Stellung oder seine Macht unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zur Begehung 
von Straftaten, insbesondere Erpressungen, Unterschla
gungen oder Betrügereien, ausgenutzt hat;

10. Wer durch Wort oder Tat eine gehässige Haltung 
gegenüber Gegnern der NSDAP in Deutschland oder im 
Ausland, gegen Kriegsgefangene, die Bevölkerung der 
ehemals besetzten Gebiete, gegen ausländische Zivil
arbeiter, Häftlinge oder ähnliche Personen eingenom
men hat;

11. Wer die Versetzung zum Frontdienst von Personen 
wegen ihrer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus be
günstigt hat.

III. Aktivist ist auch, wer nach dem 8. Mai 1945 durch 
Propaganda für den Nationalsozialismus oder Militaris
mus oder durch Erfindung und Verbreitung tendenziöser 
Gerüchte den Frieden des deutschen Volkes oder den 
Frieden der Welt gefährdet hat oder möglicherweise noch 
gefährdet.
B. M i l i t a r i s t e n .

I. Militarist ist:
1. Wer das Leben des deutschen Volkes auf eine Politik 

der militärischen Gewalt hinzulenken versucht hat;
2. Wer für die Beherrschung fremder Völker, ihre Aus

beutung und Verschleppung eingetreten oder verant
wortlich ist;

3. Wer die Aufrüstung für diese Ziele gefördert hat.
II. Militarist ist insbesondere, soweit er nicht Haupt

schuldiger ist:
1. Wer durch Wort oder Tat militaristische Lehren 

oder Programme aufgestellt oder verbreitet hat oder in 
einer Organisation (mit Ausnahme der Wehrmacht), die 
der Förderung militaristischer Ideen diente, aktiv 
tätig war;

2. Wer vor 1935 die planmäßige Ausbildung der Jugend 
für den Krieg organisiert, oder an einer solchen Organi
sation teilgenommen hat;

3. Wer in befehlender Stellung für sinnlose Zerstörun
gen von Städten und Dörfern nach dem Einmarsch in 
Deutschland verantwortlich ist;

4. Wer, ohne Rücksicht auf seinen Dienstgrad, als An
gehöriger der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes, der 
Organisation Todt (ОТ) oder Transportgruppe Speer seine 
Dienstgewalt dazu mißbraucht hat, persönliche Vorteile 
zu erlangen oder seine Untergebenen brutal zu miß
handeln;

5. Wer auf Grund seiner Ausbildung und früheren 
Tätigkeit im Generalstab oder in anderer Weise nach der 
Ansicht des (zuständigen) Zonenbefehlshabers zur För
derung des Militarismus beigetragen hat und wer von 
dem Zonenbefehlshaber als möglicherweise den Zielen 
der Alliierten gefährlich erachtet wird.


